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oder Audiodeskription.

3.2 Durch die freie Werknutzung zugunsten

behinderter Personen nach § 42d UrhG soll der

barrierefreie Zugang auch von Filmwerken und Laufbildern

durch Zurverfügungstellung geeigneter Wahrnehmungs formen

gefördert werden. Die Ergänzung der Betriebsgenehmigung

der Berufungswerberin zur Geltendmachung des dafür

vorgesehenen

sachgerecht.

Vergütungsanspruchs erweist sich als

4. Die weiteren abweisenden Spruchpunkte im

Bescheid der Aufsichtsbehörde werden von der V nicht

bekämpft. Insgesamt war der Berufung teilweise Folge zu

geben.

Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 32 Abs 3

VerwGesG 2006 iVm § 4 UrhRSGV.

Urheberrechtssenat

Wien, am 28. Juni 2010

Die Vorsitzende:

Dr Schenk
Für die Richtigkeit der Ausfertigung

g~f _Lei~f~&:~:

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Bescheid ist kein ordentliches

Rechtsmittel zulässig. Er unterliegt nicht der Aufhebung

oder Abänderung im Verwaltungsweg.

Hinweis:

Gegen diesen Bescheid kann binnen 6 Wochen ab

Zustellung eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof

erhoben werden. Die Beschwerde mus s iSd § 1 7 Abs 1 i Vm

§ 14 Abs 1 VfGG von einem Rechtsanwal tunterschrieben

sein. Spätestens im Zeitpunkt der Überreichung der

Beschwerde ist eine Gebühr von EUR 220,-- zu entrichten.




